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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

KFG 1967 §63

Rechtssatz

Übersteigt der geltend gemachte Schadenersatzanspruch des Geschädigten die Versicherungssumme, so führt ein

dementsprechender Einwand des beklagten Versicherers dazu, daß dem Leistungsbegehren des Geschädigten

gegenüber dem Versicherer lediglich bis zur Höhe der Versicherungssumme stattzugeben ist, während sein darüber

hinausreichendes Mehrbegehren gegenüber dem Versicherer abzuweisen ist.
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